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6. Nachtrag 
zur Satzung 

der Feuerwehr-Unfallkasse Westfalen-lippe 
Vom 16. November 1990 

Die Vertreterversammlung der Feuenvehr-Unfallkasse 
Westfalen-Lippe hat aufgrund des § 33 Abs. 1 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch (IV SGB) folgende Änderung der 
Satzung vom 28. März 1979 (GV. NW. S. 580), zuletzt geän­
dert durch Satzung vom 17. :--Jovember 1989 (GV. NW.1990 
S. 43), beschlossen: 

I. 

1. § 22 Abs. 1 der Satzung erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Aufsicht über die Kasse führt das Landesver­
sicherungsamt Nordrhein-Westfalen," 

2. In § 3 Abs. 5 Satz 1 der Satzung über die Gewährung 
von Mehrleistungen - Anhang zu § 15 der Kassensat­
zung - wird die Zahl ,,50000,-" durch die Zahl ,,100000,-" 
ersetzt. 

3. § 4 Abs. 1 der Mehrleistungssatzung wird wie folgt ge­
faßt: 

,,(1) Das nach § 589 Abs. 1 Ziff. 1 RVO zu gewährende 
Sterbegeld wird durch eine Mehrleistung bis zum 
zwölften Teil des jeweils geltenden Höchstjahresar­
beitsverdienstes nach § 15 Abs. 2 der Satzung ergänzt. 
Absatz 7 Satz 2 bis 3 finden Anwendung." 

4. In § 4 Abs. 7 der Mehrleistungssatzung wird die Zahl 
,,25000,-" durch die Zahl ,,50000,-" ersetzt. 

Il. 

Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 
1990 in Kraft. 

Münster, den 16. November 1990 

Schneider 

Vorsitzender 
der Vertreterversammlung 

Genehmigung 

Der vorstehende, von der Vertreterversammlung am 
16. November 1990 beschlossene Nachtrag zur Satzung der 
Feuerwehrunfallkasse Westfalen-Lippe und zur Satzung 
der Feuerwehrunfallkasse Westfalen-Lippe über die Ge­
währung von Mehrleistungen - Anhang zu § 15 der Kas­
sensatzung - in der ab 1. Juli 1990 geltenden Fassung wird 
gemäß § 34 Abs. 1 SGB i. V. mit den §§ 769 Abs. 1 und 672 
Abs. 1 RVO genehmigt. 

Essen, den 21. März 1991 

1.2 - 3211.6.1 

Landesversicherungsamt 
Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Schürmann 

- GV. NW. 1991 S. 198. 

Entscheidung 
des Verfassungsgerichtshofs 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
über die Vereinbarkeit 

des § 54 Abs. 1 Satz 1 und 2 
des Landeswassergesetzes 

in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. Juni 1989 (GV. NW. S. 384). 

mit Artikel 78 der Landesverfassung 
Vom 17. Dezember 1990 

Aus dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 17. Dezember 1990 -
VerfGH 2/90 - in dem verfassungsgerichthchen Verfahren 
wegen der Behauptung der Städte Bad Münstereifel, Erft­
stadt, Hürth, Kerpen, Mechernich. Pulheim, Zülpich und 
der Gemeinden Swisttal und Weilerswist. § 54 Abs. 1 Satz 1 
und 2 des Landeswassergesetzes in der Fassung der Be­
kanntmachung vom 9. Juni 1989 (GV. r..W. S. 384) verletze 
die Vorschriften der Landesverfassung über das Recht der 
gemeindlichen Selbstverwaltung, wird folgende Entschei­
dungsformel veröffentlicht: 

Die Verfassungsbeschwerden werden zurückgewiesen. 

Die Entscheidung hat gemäß § 26 Abs. 2 Satz 1 des Ge­
setzes über den Verfassungsgenchtshof für das Land 
Nordrhein-Westfalen Gesetzeskraft. 

Düsseldorf, den 7. Januar 1991 

Der Chef der Staatskanzlei 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

element 

- GV. NW. 1991 S. 198. 

Bekanntrnach",.ng 
der Genehmigung der 7. Anderung des 

GebietsentwickIungsplanes 
für den Regierungsbezirk Amsberg 

Teilabschnitt Dortmund/UnnaiHamm 
(Änderung bzw. Neudarstellung von 

Kläranlagen-Standorten sowie Erweiterung 
eines Bereiches für den Schutz der Natur 

im Gebiet der Städte Dortmund und Hamm 
sowie der Gemeinde Bönen) 

Vom 26. März 1991 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Arns~ 
berg h~.t in seiner Sitzung am 9. 11. 1990 die Aufstellung 
der 7. Anderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Dortrnund/Un­
na/Hamm (Änderung bzw. Neudarstellung von Kläranla­
gen-Standorten sowie Erweiterung eines Bereiches für 
den Schutz der Natur im Gebiet der Städte Dortmund und 
Hamm sowie der Gemeinde Bönen), beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 22. März 1991 -
VI B 1 - 60.15.06 - gemäß § 16 ,,\bs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Ok­
tober 1989 (GV. NW. S. 476) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministern genehmigt. Gemäß 
§.16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden die in der 
Anderung des Gebietsentv.'icklungsplanes enthaltenen 
Darstellungen mit der Bekanntgabe der Genehmigung 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
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Die 7. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Arnsberg wird beim Ministerium für 
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (Landespla­
nungsbehörde) in Düsseldorf, beim Regierungspräsiden­
ten Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde), bei den Ober­
stadtdirektoren der Städte Dortmund und Ramm, beim 
Oberkreisdirektor des Kreises Unna und beim Gemeinde­
direktor der Gemeinde Bönen zur Einsicht für jedermann 
niedergelegt. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses Ge­
setzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwicklungs­
planes ist unbeachtlich. wenn sie nicht schriftlich unter 
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung beim Regierungspräsidenten 
Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentv,ricklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 26. März 1991 

Der Minister 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Ritter 

- GV. NW. 1991 S. 198. 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 2. Änderung des 

Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Amsberg, 

Teilabschnitt 
BochumlHerne/Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis 
im Bereich der Stadt Bochum (Gewerbe- und 

Industrieansiedlungsbereich in Bochum·Weitmar) 
Vom 28. März 1991 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Arns­
berg h~~ in seiner Sitzung am 9. 11. 1990 die Aufstellung 
der 2. Anderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Bochum/Her­
ne/Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis im Bereich der Stadt Bo­
chum (Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich in Bo­
chum-Weitmar), beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 27. März 1991 
- VI B 1 - 60.17.02 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landespla­
nungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Oktober 1989 (GV. NW. S. 476) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt. Ge­
mäß § .~6 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden die 
in der Anderung des Gebietsentwicklungsplanes enthalte­
nen Darstellungen mit der Bekanntgabe der Genehmi­
gung Ziele der Raumordnung und Landesplanung. 

Die 2. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Arnsberg wird beim Ministerium für 
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (Landespla­
nungsbehörde) in Düsseldorf, beim Regierungspräsiden­
ten Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) und beim Ober­
stadtdirektor der Stadt Bochum zur Einsicht für jeder­
mann niedergelegt. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses Ge­
setzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwicklungs­
planes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter 

Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung beim Regierungspräsidenten 
Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf. den 28. März 1991 

Der Minister 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Ritter 

- GV. NW. 1991 S. 199. 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 4. Anderung 

des Gebietsentwicklungsplans 
für den Regierungsbezirk Münster 

- Teilabschnitt Nördliches Ruhrgebiet -
auf dem Gebiet der Stadt Bottrop 
(Darstellung eines Freizeit- und 

Erholungsschwerpunktes) 
Vom 12. April 1991 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Münster 
ha.~ in seiner Sitzung am 11. 6. 1990 die Aufstellung der 
4. Anderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regie­
rungsbezirk Münster - Teilabschnitt Nördliches Ruhrge­
biet - auf dem Gebiet der Stadt Bottrop (Darstellung eines 
Freizeit- und Erholungsschwerpunktes), beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 29. Januar 1991 
- VI B 1 - 60.921- gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungsge­
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 
1989 (GV. NW. S. 476) im Einvernehmen mit den fachlich 
zuständigen Landesministerien genehmigt. Gemäß § 16 
Abs.3 des Landesplanungsgesetzes werden die in der Än­
derung des Gebietsentwicklungsplanes enthaltenen Dar­
stellungen mit der Bekanntgabe der Genehmigung Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung. 

Die 4. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Münsterwird beim Ministerium für Um­
welt, Raumordnung und Landwirtschaft (Landesplanungs­
behörde) in Düsseldoi-f, beim Regierungspräsidenten Mün­
ster (Bezirksplanungsbehörde) und beim Oberstadtdirek­
tor der Stadt Bottrop zur Einsicht für jedermann niederge­
legt. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses Ge­
setzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwicklungs­
planes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter 
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung beim Regierungspräsidenten 
Münster (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht wor­
den ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 12. April 1991 

Der Minister 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Ritter 

~ GV. NW. 1991 S. 199. 
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Gesetz 

zur Änderung des Feiertagsgesetzes NW 
Vom 17. April 1991 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel I 

Das Feiertagsgesetz NW in der Fassung der Bekannt­
machung vom 23. April 1989 (GV. NW. S. 222) wird wie folgt 
geändert: 

1. § 2 Abs. 1 Nr. 8 erhält folgende Fassung: 
"der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit,". 

2. § 5 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
Die Wörter "unbeschadet der Regelungen in § 6 für den 
17. Juni nicht" werden durch die Wörter "nicht für den 
3. Oktober" ersetzt. 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 
In Absatz 1 werden die Wörter ,,17. Juni, am" gestrichen. 

Artikel 11 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 17. April 1991 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Johannes Rau 

Der Innenminister 

Schaor 

- GV. NW. 1991 S. 200. 

223 
Zweites Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes zur Änderung 
hochschulrechtlicher Bestimmungen 

Vom 17. April 1991 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen. das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel I 

In Artikel IV Nr. 5 des Gesetzes zur Änderung hochschul­
rechtlicher Bestimmungen vom 21. Juli 1981 (GV. NW. 
S.408), geändert durch Gesetz vom 13. Juli 1982 (GV. NW. 
S. 342), wird die Zahl ,,92" durch die Zahl ,,1" ersetzt. 

ArtikeJ 11 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. Die vor dem Inkrafttreten bei der Fachhochschule 
Niederrhein gestellten Anträge werden nach bisherigem 
Recht abgewickelt. 

Düsseldorf, den 17. April 1991 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Johannes Rau 

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 

Anke Brunn 

Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

Hermann Heinemann 

- GV. NW. 1991 S. 200. 
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